
 
  

 

Gesetzliche Grundlagen der Mediation 

 

Im Schweizer Recht finden sich verschiedene Rechtsquellen, welche auf 

die Mediation verweisen.  

 

I. ZPO 

(Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 [Stand am 1. Januar 2021]) 

 

2. Titel: Mediation 

Art. 213 Mediation statt Schlichtungsverfahren 
1 Auf Antrag sämtlicher Parteien tritt eine Mediation an die Stelle des Schlichtungsverfah-
rens. 

2 Der Antrag ist im Schlichtungsgesuch oder an der Schlichtungsverhandlung zu stellen. 

3 Teilt eine Partei der Schlichtungsbehörde das Scheitern der Mediation mit, so wird die 
Klagebewilligung ausgestellt. 

 

Art. 214 Mediation im Entscheidverfahren 
1 Das Gericht kann den Parteien jederzeit eine Mediation empfehlen. 

2 Die Parteien können dem Gericht jederzeit gemeinsam eine Mediation beantragen. 

3 Das gerichtliche Verfahren bleibt bis zum Widerruf des Antrages durch eine Partei oder 
bis zur Mitteilung der Beendigung der Mediation sistiert. 

 

Art. 215 Organisation und Durchführung der Mediation 
Organisation und Durchführung der Mediation ist Sache der Parteien. 

 

Art. 216 Verhältnis zum gerichtlichen Verfahren 
1 Die Mediation ist von der Schlichtungsbehörde und vom Gericht unabhängig und ver-
traulich. 

2 Die Aussagen der Parteien dürfen im gerichtlichen Verfahren nicht verwendet werden. 

 

Art. 217 Genehmigung einer Vereinbarung 
Die Parteien können gemeinsam die Genehmigung der in der Mediation erzielten Verein-
barung beantragen. Die genehmigte Vereinbarung hat die Wirkung eines rechtskräftigen 
Entscheids. 

 

Art. 218 Kosten der Mediation 
1 Die Parteien tragen die Kosten der Mediation. 
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2 In kindesrechtlichen Angelegenheiten haben die Parteien Anspruch auf eine unentgeltli-
che Mediation, wenn: 

a. ihnen die erforderlichen Mittel fehlen; und 
b. das Gericht die Durchführung einer Mediation empfiehlt. 

3 Das kantonale Recht kann weitere Kostenerleichterungen vorsehen 

 

7. Titel: Kinderbelange in familienrechtlichen Angelegenheiten 

1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen 

Art. 297 Anhörung der Eltern und Mediation 
1 Sind Anordnungen über ein Kind zu treffen, so hört das Gericht die Eltern persönlich an. 

2 Das Gericht kann die Eltern zu einem Mediationsversuch auffordern 

 

 

II. ZGB 

(Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 [Stand am 1. Januar 2021]) 

C. Kindesschutz 

VI. Verfahren 

1. Im Allgemeinen 

Art. 314 
1 Die Bestimmungen über das Verfahren vor der Erwachsenenschutzbehörde sind sinnge-
mäss anwendbar. 

2 Die Kindesschutzbehörde kann in geeigneten Fällen die Eltern zu einem Mediationsver-
such auffordern. 

3 Errichtet die Kindesschutzbehörde eine Beistandschaft, so hält sie im Entscheiddisposi-
tiv die Aufgaben des Beistandes und allfällige Beschränkungen der elterlichen Sorge fest. 

 

III. JStPO 

(Jugendstrafprozessordnung vom 20. März 2009 [Stand am 1. Januar 2015]) 

 

Art. 5 Verzicht auf Strafverfolgung 
1 Die Untersuchungsbehörde, die Jugendstaatsanwaltschaft und das Gericht sehen von 
der Strafverfolgung ab, wenn: 

a. die Voraussetzungen für eine Strafbefreiung nach Artikel 21 JStG gegeben und Schutz-
massnahmen entweder nicht notwendig sind oder die Behörde des Zivilrechts bereits ge-
eignete Massnahmen angeordnet hat; oder 

b. ein Vergleich oder eine Mediation erfolgreich abgeschlossen werden konnte. 

2 Im Übrigen ist Artikel 8 Absätze 2–4 StPO anwendbar. 

 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/de#part_2/tit_7
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/de#part_2/tit_7/chap_1


 
 

3 
 

Art. 17 Mediation 
1 Die Untersuchungsbehörde und die Gerichte können das Verfahren jederzeit sistieren 
und eine auf dem Gebiet der Mediation geeignete Organisation oder Person mit der 
Durchführung eines Mediationsverfahrens beauftragen, wenn: 

a. Schutzmassnahmen nicht notwendig sind oder die Behörde des Zivilrechts bereits ge-
eignete Massnahmen angeordnet hat; 

b. die Voraussetzungen von Artikel 21 Absatz 1 JStG nicht erfüllt sind. 

2 Gelingt die Mediation, so wird das Verfahren eingestellt. 

 

 

IV. VwVG 

(Verwaltungsverfahrensgesetz, vom 20. Dezember 1968 [Stand am 1. Januar 2021]) 

 

3. Zeugnisverweigerungsrecht 

Art. 16 
1 Das Recht der Zeugnisverweigerung bestimmt sich nach Artikel 42 Absätze 1 und 3 des 
Bundesgesetzes vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess (BZP). 

1bis Der Mediator ist berechtigt, über Tatsachen, die er bei seiner Tätigkeit nach Artikel 
33b wahrgenommen hat, das Zeugnis zu verweigern.  

2 Der Träger eines Berufs- oder Geschäftsgeheimnisses im Sinne von Artikel 42 Absatz 2 
BZP kann das Zeugnis verweigern, soweit ihn nicht ein anderes Bundesgesetz zum Zeug-
nis verpflichtet. 

 

Hter. Gütliche Einigung und Mediation 

Art. 33b 
1 Die Behörde kann das Verfahren im Einverständnis mit den Parteien sistieren, damit 
sich diese über den Inhalt der Verfügung einigen können. Die Einigung soll einschliessen, 
dass die Parteien auf Rechtsmittel verzichten und wie sie die Kosten verteilen. 

2 Zur Förderung der Einigung kann die Behörde eine neutrale und fachkundige natürliche 
Person als Mediator einsetzen. 

3 Der Mediator ist nur an das Gesetz und den Auftrag der Behörde gebunden. Er kann Be-
weise abnehmen; für Augenscheine, Gutachten von Sachverständigen und Zeugeneinver-
nahmen braucht er eine vorgängige Ermächtigung der Behörde. 

4 Die Behörde macht die Einigung zum Inhalt ihrer Verfügung, es sei denn, die Einigung 
leide an einem Mangel im Sinne von Artikel 49. 

5 Soweit die Einigung zustande kommt, erhebt die Behörde keine Verfahrenskosten. Miss-
lingt die Einigung, so kann die Behörde davon absehen, die Auslagen für die Mediation 
den Parteien aufzuerlegen, sofern die Interessenlage dies rechtfertigt. 

6 Eine Partei kann jederzeit verlangen, dass die Sistierung des Verfahrens aufgehoben 
wird. 

 


